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Thüringer Gesetz zum Erlass und zur Ergänzung ehrenamtsrechtlicher Vor-

schritten (Drs. 7/9426) sowie Entschließungsantrag ,/Starkes Ehrengmt für

Thüringen (Drs. 7/9482)

Sehr geehrte AusschussmitglSeder,

herzlich danke Ich Ihnen namens der Katholischen Kirche in Thüringen für die

Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Beratungsgegenständen. Zunächst
einmal möchte ich unsere Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass

der Thüringer Landtag nach langen Beratungen die Aufnahme des Staatszieles

//Förderung des Ehrenamts" in die Landesverfassung doch noch beschlossen

hat. Damit wird eine langjährige Forderung auch der Kirche endlich umgesetzt.

Im Rahmen derAnhörungsverfahren im Verfassungsausschuss hatte ich mehr-

fach dargestellt/ dass nach unserer Auffassung die Aufnahme der Ehrenamts"

förderung in die Verfassung nur ein erster Seh ritt sein kann/um ehrenamtliches

Engagement staatilcherseits zu unterstützen und zu fordern. IVHtdem nun vor-

liegenden Gesetzentwurf der CDU-Fraktion/ insbesondere mit dem Vorschlag

zu einem Thüringer Ehrenamtsgesetz, erfolgt ein wichtiger weiterer Schritt/

den wir ausdrücklich begrüßen.

Selbst wenn am Ende der Legislaturperiode keine Zeit mehr sein sollte/ die vor-

liegenden Regelungen zu verbschieden/ bieten die Vorschläge eine gute Grund-

läge, um dieses Vorhaben in der kommenden Legislatur rasch anzugehen,

Folgende Anmerkungen zu einzelnen Regelungen möchte ich hierzu bereits

heute vortragen:

Thüringer Gesetz zum Erlass und zur Änderungehrenamts rechtlicher Vorschrif-

ten (Drucksache 7/9482)

Zu §1 Thüringer Ehrend mtsgesetz

Wir begrüßen die Zielstellung des Gesetzes uneingeschränkt. Jedoch sollte In
Absatz l des Entwurfes die Formulierung aufgegriffen werden, die nun in
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Artikel 4l a der Verfassung zu finden ist. Es sollte also „Einsatz für die Gesell-

schaft" anstelle von „Einsatz für das GemeinwohF heißen.

In Absatz 4 möchten wir anregen/ im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auch die

Zusammenarbeit mit zivtEgeseiischaftlichen Akteuren zu benennen, !n Satz l

könnte dazu formuliert werden; „„. zusammenzuwirken und in Abstimmung

mit den Akteuren der Zivjlgesellschaft dafür Sorge zu tragen ..."

Zu § 2 Thüringer Ehrenamtsgesetz

In Absatz l Nr, l ist nur von den Bürgern die Rede. Hier sollte sichergestellt

werden, dass keine Bevölkerungsgruppen abgeschlossen werden, Z.B. Auslän-

der. Dazu könnte die Wortgruppe ,/von Bürgern" schiicht gestrichen werden,

Im Sinne einer begrifflichen Genauigkeit ist zudem zu überlegen, ob bei der

Zielrichtung des bürgerschaftlichen Engagements neben der Gesamtgeselt-

schaft und Einzelpersonen auch das Engagement für,/Gruppen" benannt wird.

Auch bei Nr. 2 schlagen wir begriffilche Präzisierungen vor. In der Zeit der

Corona-Pandemie haben wir hinsichtlich der Formulierungen in den diversen

Schutzverordnungen die Erfahrung gemacht, dass es im behördlichen Vollzug

sehr darauf ankam, ob die spezifische Rechtsform einer Institution vom

Rechtstext erfasst wurde oder nicht, Wenn Satz l nun von „Organisation" die

Rede ist, möchten wir darum bitten, dass daran die Wortgruppe „unabhängig
von ihrer Rechtsform" angeschlossen wird. Damit wären dann z,B, auch die Ktr-

chen, die als Körperschaften verfasst sind, oder auch Stiftungen nicht ausge-

schlössen.

Ebenso bitten wir zu prüfen, ob die einschränkende FormufierLing „ohne 6e-

winnerzielungsabsicht" tatsächlich zjelführend ist. Natürlich kann es nicht da-

rum gehen/ durch die Förderung des Ehrenamts die Gewinne von Unterneh-

men zu steigern. Gleichwohl findet z,B. in der Sozlaiwlrtschaft ehrenamtliches

Engagement nicht selten im Rahmen von handelsrechtlich verfassten Gesell-

schaften statt. So arbeiten Sozialetnrichtungen wie Hospize oder Altenheime

oft in der Rechtsform der gGmbH oder, wie größere Kliniken, gar als AG o.a.

Dennoch sollte doch auch dort die Förderung von Ehrenamt möglich sein. Zur

sicher notwendigen Abgrenzung könnte das bewährte Kriterium derSelbstlo"

sigkeit dienen.

Schließlich sollten in der Aufzählung von begünstigten Zwecken neben den ge-
meinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecken noch weitere Bereiche auf-

genommen werden/ um die Vielfalt des ehrenamtiichen Engagements noch

b@3ser abbilden zu können. Dies könnte mit einem Pauschalverweis auf die

Liste in §51Absatz2Abgabenordnung (AO) erreicht werden.

Zu § 4 Thüringer Ehrenamtsgesetz

Die Festschrelbung der Förderung der Thüringer Ehrenamtsstiftung begrüßen
wir. Gegebenenfalls könnte hier zusätzlich geregelt werden, dass das Stfftungs-

kapital nach Maßgabe des Haushaltes Jährlich um einen gewissen Betrag auf"

zustecken ist, damit die Arbeit der Stiftung langfristig gesichert wird.
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Zu §5 Thüringer Ehrenamtsgesetz

Die Etabiierung eines Landesprogramms zur Stärkung des bürgerschaftHchen

Engagements und des Ehrenamts im Freistaat Thüringen begrüßen wir eben-

falls sehr. Die haushalterische Ausstattung Ist ambittoniert, damit könnte das

Programm aber auch gehörige Wirkung entfalten.

Der in Absatz 2 naher definierte Kreis der Zugangs be recht igten sollte analog zu

unseren Anmerkungen zu § 2 GE angepasst bzw. erweitert werden, um nicht

beim Vollzug des Gesetzes ungewollte Ausschlüsse zu bewirken.

Ein Anliegen, das Vereine immer wieder äußern/ ist die Unterstützung bei den

Kosten von notwendigen Versicherungen, beispielsweise einer Haftpflichtver-

Sicherung für die Vorstandsarbelt oder die Versicherung privat eingesetzter
PKW. Die Übernahme solcher Kosten bzw. die Beteiligung an Pauschalverslche"

rungen, die ggf. die Ehrenamtsstiftung für alle Thüringer Vereine abschließen

könnte, wäre sicher auch eine überiegenswerte Förderung.

Die Ermächtigung in Absatz 4 zum Erlass von Förderrlchdinien durch das zu-

ständige Ministerium istsicherilch nötig/ birgt aber freiiich auch die Gefahr von

neuer Bürokratie und von Übergenauen Interpretationen des Gesetzestextes,

die vom Gesetzgeber gar nicht beabsichtigt waren. Das sollte nach Möglichkeit

vermieden werden.

Die in Absatz 5 vorgezeichnete Durchführung des Landesprogramms durch die

Thüringer Ehrenamtsstiftung ist sicherlich der naheliegendste und zweckma"

ßigste Weg, Jedoch könnte auch überlegt werden/ zusätzlich dazu großen Eh"

renamtsakteuren wie dem Sport, der Feuerwehr und den Kirchen die Administ-

ration ihres Anteils am Landesprogramm in Eigenverantwortung zu übertragen,

um den bürokratischen Aufwand möglichst gering zu halten,

Überlegt werden könnte ferner, ob man die Bereitstellung finanzieller Mittel

aus dem Landesprogramm davon abhängig macht, dass der Zuwendungsemp-

fänger über ein aktuelles institutionelles Gewaltschutzkonzept verfügt. Wir als
KathoSlsche Kirche machen mit dieser Vorgabe seit mehreren Jahren sehr gute

Erfahrungen.

Zu § 6 Thüringer Ehrenamtsgesetz

Wir möchten empfehlen/ in Absatz l auf die beispielhafte Aufzählung der un"

terschiedlichen Ehrenamtsbereiche zu verzichten, um der Vielfalt des Engage-

ments gerecht zu werden und um keine Ehrenamtsform auszuschließen.

Zu § 8 Thüringer Ehrenamtsgesetz

In diesem Paragrafen wird ausschließlich auf Vereinsarbeit abgehoben. Hier
sollte eine begriffliche Weitung vorgenommen werden, die dem Gesamtduktus

des Gesetzentwurfes besser entspricht.

Zu § 12 Thüringer Ehrenamtsgesetz

Aus unsererSicht sind dieser Neuzuschnitt und diese Neubezeichnung des Bür-

gerbeauftragten nicht erforderlich. Schon heute kann man sich auch in Ehren-

amtsfragen an den Bürgerbeauftragten wenden. Zweckmäßiger wäre es daher
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vielleicht, bei der Ehrenamtssttftung die Beratungskapazitäten für Vereine und
ehrenamtlich Engagierte weiter auszubauen,

Zu § 13 Thüringer Ehrenamtsgesetz

Vielleicht würde die Vorlage des Ehrenamtsberichts al!e zwei Jahre auch aus-
reichen.

Stakes Ehrenamt für ThürinRen - Ehrenamtliches Eneaeement unterstützen^

fördern und vereinfachen (Drucksgche 7/9482)

Zu Nr. 1.1

Wirmöchtenum Ergänzung des kirchlichen Ehrenamtes beiderAufzählungder

Engagementbereiche bitten. Die Kirchen bieten nach Sport und Katastrophen-
schütz bundesweit die größten Betätigungsfelder für ehrenamtliches Engage-

ment.

Zu Nr. t.2

In der wissenschaftlichen Engagementforschung ist umstritten/ ob finanzielle

Anreize Ehrenamteherfördern oder behindern. Natürlich soll man zum Ehren-

amt „kein Geld mitbringen" müssen. Gleichsam sollte Ehrenamt nicht in eine

Preis-Leistungs-Logik überführt werden. Es ist ja gerade der springende Punkt

beim Ehrenamt, dass es selbstlos erbracht wird und keiner finanziellen Entloh-

nung bedarf. Hier soi!te also zwischen Auslagenersatz, der zulässig ist/ und fl-

ngnziellen Anreizen/ die kirchlicherseits kritisch betrachtet werden, differen-

ziert werden.

Zu Nr. 1.3

Diese Feststellung wird ausdrücklich unterstützt Der Abbau von Bürokratie im

Ehrenamt dürfte sogar eines der wichtigsten Aufgaben zur Förderung des frei-

willigen Engagements darstellen.

Sehr geehrte Abgeordnete/ ich hoffe/ diese Ausführungen sind für Ihre weite-

ren Beratungen hilfreich. Für den erfolgreichen Abschluss des Gesetzgebungs-
Verfahrens wünsche ich Ihnen alles Gute, selbst wenn dies erst in der kommen-

den Legislatur erreicht werden sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Ordinariatsrat
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